
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 28 (1912)

Heft: 26

Artikel: Erlass von Baureglementen im Kanton St. Gallen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580482

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 21.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580482
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


Sünde, fIdtnet}. ftanbi».»Rettung :„®tetftetblart") 40«

(£rlaf$ t>on 33aure8tementett
im Danton ©i« ©allen«

(Äorrefponben}.)

I. ©ntftcßung Öe§ Slretejcßreiben! com 2. fÇebr. 1912.

3m 3at)re 1908 erfeßten eine Sotfcßaft be! 9îeçtie=

runaérates jum ©ntrourf eine! Saugefeße!. ®te groß»
rätlicße Äommiffion leckte in einem Sericßt nom 8. fRoo.

pleiten S^ßres bar, baß ber ©rlaß eine! ïantonalen
Saugefeße! tatfädjlici) nötig fei, namentltcß auch barum,
roeit ben befießeiiben örtlichen Saureglementen etne oöllig
flare ©Reibung non prioatrecßtlicßen unb öffentlich recht-
liehen Seftimmungen fehlt. ©ine golge baoon ift bie
Unflarheit unb Unfic^erheit ber Seßötben in £>anbhabung
biefer fReglemente, foroie auch ba! ©cßroanfen ber @e»

rießte bei Austragung folcher fRecßtsftreitigfeiten.
Dbroohl ber ©ntrourf bei ben maßgebenben Sehörben

foroot)! al! in ber Öffentlichkeit anfänglich oortreffücße
Aufnahme fanb, îam er boeß nicht über bie erfte Sefung
im ©roßen fRat (oom 3a«uar 1909) binau!; er rourbe
nachher au! referenöum!poliiifcßen ©rünben zurücfge»

Zogen, roa! für bie Allgemeinheit rote für bie Seßörben
hßcßft bebauerlicß roar *)

©lücflicßetroeife bot fich bann beim @infübrung!gefeß
jum ßioilgefeßbuch oortrefftic£)e ©elegentjeit, einige |faupt'
neuerungen, bie ba! tamonale Saugefeh gebracht' hätte,
in biefe! neue ©efeß aufzunehmen unb bie ©runblage
für Austreibung be! prioaten unb öffentlichen IRecßte!
in Saufachen feftjulegen. Aber nach rote »or ift bie
©emeinbe bi! ju einem geroiffen ©rabe felbftänbig im
Srlnß oon Sauoorfcßriften. 3" Art. 148 be! ©in»
fül)rung!gefeße! jum 3.»@.=S. heißt e! in Abfaß 2 unb 3:

„®ie ©emeinben ftnb befugt, befonbern ißrioat»
regten immerhin unnachteilig, bureß Saureglemente
unb Überbauung!pläne öffentlich redljtliche Sauoor»
fchriften, insbefonbere auch über bie einzußaltenben
©ebäubeabftänbe, aufzuteilen.

®ie Saureglemente unb Überbauung!pläne be=

bürfen ber regierung!rätlicßen ©eneßmigung."
Si! anbin galten für ben ©rlaß oon Sauoorfdßriften

folgenbe ©efeßesbeftimmungen :

a) Art. 114 besOrganifation?gefeße! oom 9.3Rai 1867,
lautenb : „®er ©emeinberat !ann nach roaltenben
Sebürfniffen unb örtlichen Sethällniffen Siegle»
mente aufftellen unb in benfelben Süßen feftießen."

b) Art. 16 be! ©efeÇeâ über ©renjoethältniffe, $ienft=
barteiten ufro. oom 22. Auguft 1850, lautenb:
„2)urcb bie in Art. 14 enthaltenen Seftimmungen
(über Sauoifiere unb ©infpraetjefriften) roirb ber
©ilaffung oon Solijteireglementen nicht oorgegriffen,
burch melcße für ©täbte unb ®ötfer, befonbern
fprioatreeßten immerhin unnacßteilig, beftimmtroerben
mag, roo unb roie gebaut roerben bürfe. ®iefe
Aeglemenie bürfen auch geringere ©ntfernungen
für Steu» unb liößerbauten feftfeßen, al! bie im
gegenwärtigen ©efeße beftimmten."

c) Art. 86 be! ©efeße! über ba! ©iraßenroefen oom
1- 3uli 1889, lautenb: „ftür ©täbte unb Dörfer
ober Steile oon folchen fönnen oom ©emeinberate
Saureglemente aufgestellt roerben."

3)ie Seftimmungen in Art. 148 be! ©infüßrung!»
ÜOeße! roeießen namentlich in jroei ißunften oon ben
oon ben früheren maßgebenben Artifeln ab: ©rftens

*) Anmerfuttg ber Aebattton. ®a biefc @ad)e noch
" S" wenig betannt ift unb auch für anbere Stammte mancherlei

ml » Anregungen bringt, ift eine Sefanntgabe für atle. bie
« -oauregtementen ju tun haben (Seßörben unb Sauteute) rootjt

»oo 8to|em SRuÇen.

fpreeßen fie nießt allein oon Saureglementen, fonbetn aueß
oom Überbauung!plan. Söenn aueß über ba! Aßefen
unb bie Sebeutung eine! lleberbauungsplane! meßt! Ulä»

ßere! gefagt ift, fo barf rooßl angenommen roerben, baß
ber ©efeßgeber ben lleberbauung!plan minbeften! neben
ba! Saureglement gefteHt haben, geroiffermaßen al! eine
befonbere Art Sauoorfcßriften aufgefaßt roiffen roill.
3roetten§ — unb ba! Dût fte heute noch manchen Se»
hörben noeß nießt flar genug fein — fprießt Artifel 148
@. ®. beut ließ oon öffentlicßrecßtlichen Sauoor»
feßriften. ®te bafelbfi feftgelegten ©ebäubeabftänbe finb
bemnaeß öffentlich recßtlicßer, nießt prioatrecßtlicßer Slatur,
roa§ namentlich für bie Sebanblung ber Saueingaben
unb für bie ©ilebigung allfolliger ©infpraeßen oon Se»
beutung ift. hierüber roeiter unten. 9Benn Art. 148 @. ®.
noeß "üßt genug Älarßeit bringt über bie recßtlidße Seite
biefer in Saureglementen oorgefeßrtebenen ©ebäubeabftänbe,
ben oerroeifen roir auf Art 130 @. ©., lautenb:

„3" ©ebieten, für roelcße roeber bureß Saureglement
noeß bureß Oberbauungsplan öffentlichrecßtlicße Sor»
feßriften über ©ebäubeabftänbe etlaffen finb, haben
neue ©ebäube unb ©cbäubeteile, roelcße meßt an ©teile
alter treten, einen ©renjabftanb oon roenigftenê brei
SJletern einjußalten."

®urcß biefe Seftimmung ift fefigelegt, baß bie öffent»
ließen Sorfcßnfun ber ©emeinben ba§ fantonale fßrioat»
red^t aufheben. An ©teile be§ bisherigen ïantonalen
fßrioatrecßteS tritt bas öffentliche fRecßt. ®a genauere
Seftimmungen feßlen unb ein fantonale! Saugefeß, in
bem biefe öffentlicßrecßtlichen Seftimmungen in ben ©runb»
jügen fefigelegt roären, feine AuSficßt auf Annaßme hat,
faß fiß ber tRegierungSrat oeranlaßt, in einem $rei!»
feßreiben oom 2. fjebruar 1912 fieß mit bem ©rlaß
oon Saureglementen ju befaffen. 3m nacßfolgenben
rootlen roir einige! au! biefem wichtigen ©rlaß anführen.

II. $rei5fcßrcibcn über Ken ©daß oon Saureglemente«
im Âîanton St. ©allen, oom 2. geöruar 1912.

3n ber ©inleitung roirb bemerft, baß rooßl fein ein»

jige! Saureglement biejenigen fRccßtsmtttel entßält, bie
bte neuen fRecßt!üerbältniffe bringenb forbern. ©cßon
au! biefem ©runbe feß »int e! geboten, bie Saureglemente
umzuarbeiten. S)tefe Umarbeitung follte fieß mit bem
formellen, roie mit bem materiellen Saurecßt befaffen,
b. b. übetflüffige unb fcßäblicße Sorfcßriften finb weg»
julaffen, anbere zu oetbeffern ober neu aufzunehmen.

®er bem Kreisfcßreiben beigelegte ©ntrourf für ein
Saureglement foU al! Söegroeifer btenen. @r foH in
©inteilung unb Aufbau möglicßft beibehalten roerben,
bamit einigermaßen ©inßeitlicßfeit enifteßt unb baß eine

Überprüfung bureß ben 9îeaierung!rat roie ein Sergleicß
mit anbern fReglementen beffer möglich ift. ©ntrourf
ift feine inßaltlicß ftreng einzußaltenbe Sorfcßrift; bie
©emeinben fönnen bie örtlicßen fReglemente naeß ab»

roaltenben Serbältniffen unb Sebürfniffen roeiter ober
enger au!gefialten. 2Ran roill bemgemäß fein fantonale!
^Reglement, ba! für bie großen, ftäbtifeßen ©emeinben
Zu roentg, für bie fleinen unb tänblißen ©emeinben z«
oiel unb ungeeianete Sorfcßriften enthält.

gür bie Aufftellung be! Saureglemente! unb ber
Überbauung!pläne finb bie ©emeinberäte zuftänbig. ®ie
übrigen baupolizeilichen Sefugniffe fönnen bagegen einer
Saufommiffcon übertragen roerben, immerhin in ber
Meinung, baß fRefursbefcßroerben an ben fRegierung!rat
fieß gegen ©emeinberatsbefcßlüffe roenben follen.

®te Saureglemente unb Überbauungspläne bürfen
nur öffentlicßrecßtticße Sauoorfcßriften enthalten. Sie
regeln bemnaeß nur fRecßl! beziehungen zroifcßen bem ein»
Zeinen ©runbeigentümer unb ber ©emeinbe, nießt aber
Zroifcßen ben ©runbeigentümer« unter fieß. SDte ©infpraeßen
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Erlaß von Baureglementen
im Kanton St. Gallen.

(Korrespondenz.)

I. Entstehung des Kreisschreivens vom 2. Febr. 1912.

Im Jahre 1908 erschien eine Botschaft des Regie-
runosrates zum Entwurf eines Baugesetzes. Die groß-
räiliche Kommission legte in einem Bericht vom 8. Nov.
gleichen Jahres dar. daß der Erlaß eines kantonalen
Baugesetzes tatsächlich nötig sei. namentlich auch darum,
weil den bestehenden örtlichen Baureglementen eine völlig
klare Scheidung von prioatrechtlichen und öffentlich recht-
lichen Bestimmungen fehlt. Eine Folge davon ist die
Unklarheit und Unsicherheit der Behörden in Handhabung
dieser Reglements, sowie auch das Schwanken der Ge-
richte bei Austragung solcher Rechtsstreitigkeiten.

Obwohl der Entwurf bei den maßgebenden Behörden
sowohl als in der Öffentlichkeit anfänglich vortreffliche
Aufnahme fand, kam er doch nicht über die erste Lesung
im Großen Rat (vom Januar 1909) hinaus; er wurde
nachher aus referendumspolitischen Gründen zurückge-

zogen, was für die Allgemeinheit wie für die Behörden
höchst bedauerlich war *)

Glücklicherweise bot sich dann beim Einsübrungsgesetz
zum Zivilgesetzbuch vortreffliche Gelegenheit, einige Haupt-
Neuerungen, die das kantonale Baugesetz gebracht hätte,
in dieses neue Gesetz aufzunehmen und die Grundlage
für Ausscheidung des privaten und öffentlichen Rechtes
in Bausachen festzulegen. Aber nach wie vor ist die
Gemeinde bis zu einem gewissen Grade selbständig im
Erlaß von Bauvorschriften. In Art. 148 des Ein-
führungsgesetzes zum Z.-G.-B. heißt es in Absatz 2 und 3:

„Die Gemeinden sind befugt, besondern Privat-
rechten immerhin unnachteilig, durch Baureglemente
und Überbauungspläne öffentlich-rechtliche Bauoor-
schriften, insbesondere auch über die einzuhaltenden
Gebäudeabstände, aufzustellen.

Die Baureglemente und llberbauungspläne be-

dürfen der regierungsrätlichen Genehmigung."
Bis anhin galten für den Erlaß von Bauvorschriften

folgende Gesetzesbestimmungen:
a) Art. 114 des Organisationsgesetzes vom 9. Mai 1867,

lautend: „Der Gemeinderat kann nach waltenden
Bedürfnissen und örtlichen Verhältnissen Regle-
mente aufstellen und in denselben Bußen festsetzen."

b) Art. 16 des Gesetzes über Grenzverhälinisse, Dienst-
barkeiten usw. vom 22. August 1850, lautend:
«Durch die in Art. 14 enthaltenen Bestimmungen
(über Bauvisiere und Einsprachefristen) wird der
Eilassung von Polizeireglementen nicht vorgegriffen,
durch welche für Städte und Dörfer, besondern
Privatrechten immerhin unnachteilig, bestimmt werden
mag, wo und wie gebaut werden dürfe. Diese
Réglemente dürfen auch geringere Entfernungen
für Neu- und Höherbauten festsetzen, als die im
gegenwärtigen Gesetze bestimmten."

e) Art. 86 des Gesetzes über das Straßenwesen vom
1 Juli 1889, lautend: „Für Städte und Dörfer
oder Teile von solchen können vom Gemeinderate
Baureglemente aufgestellt werden."

Die Bestimmungen in Art. 148 des Einführungs-
Nsietzes weichen namentlich in zwei Punkten von den
von den früheren maßgebenden Artikeln ab: Erstens

Anmerkung der Redaktion. Da diese Sache noch
bekannt ist und auch für andere Kanlone mancherlei

mi. m
Anregungen bringt, ist eine Bekanntgabe für alle, die

n -baureglementen zu tun haben (Behörden und Bauleute) wohl
»°n großem Nutzen.

sprechen sie nicht allein von Baureglementen. sondern auch
vom llberbauungsplan. Wenn auch über das Wesen
und die Bedeutung eines Ueberbauungsplanes nichts Nä-
heres gesagt ist, so darf wohl angenommen werden, daß
der Gesetzgeber den Ueberbauungsplan mindestens neben
das Baureglement gestellt haben, gewissermaßen als eine
besondere Art Bauvorschriften aufgefaßt wissen will.
Zweitens — und das dürfte heute noch manchen Be-
hörden noch nicht klar genug sein — spricht Artikel 148
E. G. deutlich von öffentlichrechtlichen Bauoor-
schriften. Die daselbst festgelegten Gebäudeabstände sind
demnach öffentlich rechtlicher, nicht privatrechtlicher Natur,
was namentlich für die Behandlung der Baueingaben
und für die Erledigung allfälliger Einsprachen von Be-
deutung ist. Hierüber weiter unten. Wenn Art. 148 E G.
noch nicht genug Klarheit bringt über die rechtliche Seite
dieser in Baureglementen vorgeschriebenen Gebäudeabstände,
den verweilen wir auf Art 130 E. G., lautend:

„In Gebieten, für welche weder durch Baureglement
noch durch llberbauungsplan öffentlichrechtliche Vor-
schriften über Gebäudeabstände erlassen sind, haben
neue Gebäude und Gebäudeteile, welche nicht an Stelle
alter treten, einen Grenzabstand von wenigstens drei
Metern einzuhalten."

Durch diese Bestimmung ist festgelegt, daß die öffent-
lichen Vorschriften der Gemeinden das kantonale Privat-
recht aufheben. An Stelle des bisherigen kantonalen
Privalrechtes tritt das öffentliche Recht. Da genauere
Bestimmungen fehlen und ein kantonales Baugesetz, in
dem diese öffentlichrechtlichen Bestimmungen in den Grund-
zügen festgelegt wären, keine Aussicht auf Annahme hat,
sah sich der Regierungsrat veranlaßt, in einem Kreis-
schreiben vom 2. Februar 1912 sich mit dem Erlaß
von Baureglementen zu befassen. Im nachfolgenden
wollen wir einiges aus diesem wichtigen Erlaß anführen.

II. Kreisichrciben über den Erlaß von Baureglementen
im Kanton St. Galten, vom 2. Februar 1912.

In der Einleitung wird bemerkt, daß wohl kein ein-
ziges Baureglewent diejenigen Rechtsmittel enthält, die
die neuen Rechtsverhältnisse dringend fordern. Schon
aus diesem Grunde sch'int es geboten, die Baureglemente
umzuarbeiten. Diese Umarbeitung sollte sich mit dem
formellen, wie mit dem materiellen Baurecht befassen,
d. h. übelflüssige und schädliche Vorschriften sind weg-
zulassen, andere zu verbessern oder neu aufzunehmen.

Der dem Kreisschreiben beigelegte Entwurf für ein
Baureglement soll als Wegweiser dienen. Er soll in
Einteilung und Ausbau möglichst beibehalten werden,
damit einigermaßen Einheitlichkeit entsteht und daß eine

Überprüfung durch den Reaierungsrat wie ein Vergleich
mit andern Reglementen besser möglich ist. Der Entwurf
ist keine inhaltlich streng einzuhaltende Vorschrift; die
Gemeinden können die örtlichen Reglemente nach ab-
waltenden Verbältnissen und Bedürfnissen weiter oder
enger ausgestalten. Man will demgemäß kein kantonales
Reglement, das für die großen, städtischen Gemeinden
zu wenig, für die kleinen und ländlichen Gemeinden zu
viel und ungeeignete Vorschriften enthält.

Für die Aufstellung des Baureglementes und der
llberbauungspläne sind die Gemeinderäte zuständig. Die
übrigen baupolizeilichen Befugnisse können dagegen einer
Baukommission übertragen werden, immerhin in der
Meinung, daß Rekursbeschwerden an den Regierungsrat
sich gegen Gemeinderatsbeschlüsse wenden sollen.

Die Baureglemente und llberbauungspläne dürfen
nur öffentlichrechtliche Bauvorschriften enthalten. Sie
regeln demnach nur Recht s bezieh ungen zwischen dem ein-
zelnen Grundeigentümer und der Gemeinde, nicht aber
zwischen den Grundeigentümern unter sich. Die Einsprachen

sî TNift N ft) 'N '' ft n<" ft '' ' '
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gegen Serlet)ung bet Sauoorfchrifteii, bte oon einem
Jlachbarn obex Sdeiligten erhoben werben fönnen, geben
nicbt mehr als prioatrec^itidje ©ache burcb baS SezitfS»
amt, fonbern finb an bie Saupolizeibebörbe ju richten,
weil biefe als Täterin beS öffentlichen fRedjteS über bie

Seftimmungen non Saureglement unb ÜberbauungSplan
ju wacf)en ha*-

Saureglement unb Überbauungsplan finb oon ben
prioatrechtlichen Seftimmungen beS 3'utlgefehbucheS unb
©tnfübrungSgefeheS bureaus unabhängig; fie ftnb ohne
fRücffid)t auf bte prioatrechtlichen fRegeln biefer ©efetp:
auszulegen.

©enn Saureglemenie unb ÜberbauungSpläne ben be»

fonbern fßrioatrechten nicht nachteilig fein bürfen, fo bat
baS nicht ben ©inn, bafs Dienftbarfeiten gegenüber ben
öffentlichen Saubeftimmungen ben Sorrang haben. Sei»
fpielsmeife fönnen jroei Hachborn unter fid) Heinere ober
gröfjere ©ebäubeabftänbe oereinbart haben, als roie fte
im Saureglement oorgefdhrteben finb. Diefe ©rlaubniS,
näher an bie ©renze bauen ju fönnen, enthebt ben Sau*
enben nicht oon ber ©inhaltung beS oorgefdjriebenen
©ebäubeabftanbeS. - AnberfeitS bleibt aber ber Machbar
an ben prioatrec^tlid) oeretnbarten größeren Abftanb ge=

bunben, auch menn bas Saureglement Heinere Abfiänbe
Zuläfjt. Saureglement unb ÜberbauungSplan geben bem»

gemäfj bem Sauluftigen nicht ettoa baS Stecht, fich über
Dienftbarfeiten hinwegzufegen. Seffent beifptelSweife auf
einer Siegenfehaft bie Ünüberbaubarfeit als Dienftbarfeit,
fo bleibt btefe aud) bann ioeiter befielen, toenn auf ber
Siegenf'chaft Saulinien gezogen toerben unb nach bem

ÜberbauungSplan eine überbauung möglich märe. SB er
bauen mill, hat alfo foroobl baS Saureglement
unb ÜberbauungSplan als auch nic^tabgelöfte
Dienftbarfeiten zu beadhten.

III. ©ntwurf für ein ©oureglement.
Der ©ntrourf enthält ad)t 2Ibfct)nitte mit folgenben

überfchriften: übetbauungSpläne, Einlage unb 'Ausführung
ber Sauten, Snberung unb Unterhalt ber Sauten, Sau»
gefuchoerfahren, Sauaufficht, ©diulzmafjregeln bei ber

Sauausführung, SerantwortlidfjfeitS» unb ©trafbeftim»
mungen, SollzugS» unb Überbauungsbeftimmungen.

1. ÜberbauungSpläne.
Qn Art. 1 wirb befiimmt, bafj für unüberbaute ©e-

biete oom ©emeinberat ÜberbauungSpläne aufzuftetlen
finb, entroeber oon fich auS ober auf baS Segehren Se»

teiligter.
Art. 2 legt bar, toaS buref) bie ÜberbauungSpläne ge»

regelt werben fann: Anlage neuer unb Korreftion be»

ftehenber ©trafen, ©ege unb fßlät)e; innere unb äußere
Saulinien; fpöhenoerbältniffe unb bie Sauroeife.

Überaus wichtig ift ber letzte ©ah: „darüber hinaus
fann ber Überbauungsplan baS Saureglement
überhaupt abänbern ober ergänzen."

'Damit ift unzroeibeutig gefagt, bafj ber ÜberbauungS»
plan bazu berufen ift, eine Art Quariierbaureglement zu
Raffen, gür grofje Saugebiete ift eS faft auêgefd)loffen,
ein ^Reglement aufzuftetlen, baS auf alle bei ber Über»

bauung in Setracht faüenben Serhältniffe jebeS einzelnen
©runbftüdfeS SRücfficht nimmt. Durch Auflage eines Über»

bauungSplaneS, nötigenfalls in Serbinbung mit einzelnen
Angaben über Abtreibungen oom gewöhnlichen Sau»

règlement, fann ben ©ünfd)en berjenigen, bie ganze DrtS»
teile einheitlich unb mit einer „perfönlidjen Ho te" auS»

geffalten trollen, in einfacher ©eile entfprochen toerben.

Diefer neuen, überaus trichtigen ©irffamfeit beS Über»

v. bauungSplaneS wirb man ftdE) alfo oornehmlid) in gröfjetn
©emeinöen bebienen unb bort namentlich für gröfjere
©ohnquartiere.

Der HegterungSrat ftellt fich Ausarbeitung ber
ÜberbauungSpläne roie folgt oor:

„Da ber Überbauungsplan in erfter Sinte bie über»

bauung regelt, toirb er zroecfmäfjigerroeife oon Ardjüeften
ausgearbeitet; rationell freilich ift audh ber Seizug eines

Ingenieurs ober DiefbautedjniferS, bamit bie ©trafen
richtig geführt werben. Als nicht zroecfmäfsig müffen
roir baS oielerortS geübte ©erfahren bezeichnen, nach
welchem bie ÜberbauungSpläne eigentlich nur bie ©trafjen
feftlegen, ohne fRücfficht auf bie ©eftaltung ber überbau»
baren flächen."

Art. 3 hanbelt oon ber Saufperre:
„Der ©emeinberat fann über ©ebiete, für welche er

bie Aufftetlung ober Abänberung eines ÜberbauungSptaneS
befchloffen hat, bie Saufperre oerhängen, mit ber ©irfung,
baß eine Sauerlaubnis nur erteilt wirb, faßS bie pro»
jefüerte Saute nicht geneigt ift, bie Durchführung beS

ÜberbauungSptaneS zu erfdjtoeren.
„Die Serhängung ber Saufperre ift öffentlich &efannt

ZU machen unb aufjerbem ben oon ihr betroffenen Sie»

genfdjaftSeigentümern unb Sauberechtigten (3-©.S.Art.
675, 779) fchrifltich mitzuteilen.

„®enn bie Auflegung beS ÜberbauungSplanentwurfeS
nidjt innerhalb eines Jahres, oon ber Serhängung ber

Saufperre an gerechnet, erfolgt, fo tritt biefe aufser Kraft.
AnbetnfaüS bleibt fte bis zur ©enehmigung beS über»

bauungSplaneS burd) ben fRegierungSrat befiehen."
Qn Art. 4—7 ift bie Auflage unb baS ©infprache»

oerfahren geregelt:
Art. 4. Der oom ©emeinberat aufgeteilte ©ntrourf

be§ ÜberbauungSptaneS ift roährenb 14 Dagen öffentlich
aufzulegen.

3eit unb Ort ber Auflegung finb öffentlich &efannt

Zu geben. ÜberbieS ftnb bie ©igentümer berjenigen Sie»

genfehaften, roeldhe an bie ©trafjen, ©ege unb fßlätse an»

grenzen, welche oon ben Sauünien gefdhnitten ober be»

rührt, beren ^öhenoerhältniffe georbnet werben, für weld)«

bie Sauroeife ober eine Abänberung ober eine ©rgänjung
beS SaureglementeS feftgefieüt wirb, oon ber Auflegung
fchriftlid) in Kenntnis zu fe^en, ebenfo bie an folgen
Siegenfdhaften Sauberechtiaten (3- ©• S. 675, 779).

Art. 5. Ennert ber Auflagefrift fönnen beim ©emeinbe»

rat fchriftlidje ©infpradjen gegen ben ÜberbauungSplan»
entrourf eingereicht werben.

Der ©emeinberat erlebigt bie ©infprachen.
ffieift er eine ©infprache ab, fo eröffnet er bem @in»

fpredher eine 14 tägige grift zum fRefurfe an ben Ae>

gierungSrat.
^>ätt er eine ©infprache für begrünbet unb anbert

ben ÜberbauungSplanentrourf ab, fo unterfiellt er bie

Abänberung bem Auflageoerfahren.
Art. 6. fRadh ber ooflftänbigen Durchführung beS

AuflageoerfahrenS unterbreitet ber ©emeinberat ben Über»

bauungSplan bem fRegierungSrat zur ©enehmigung.
3Rct biefer ©enehmigung beginnen bie fRechtSroirfungen

beS ÜberbauungSplaneS.
Art. 7. Die oom fRegierungSrate genehmigten Über»

bauungSptätie fönnen nur in bemfelben Setfahren ergänzt

ober abgeänbert werben, welches für bie erftmalige Suf»

fteüung oorgefchrieben ift.
2. Anlage unb Ausführung ber Sauten.

Art. 8 — 42. |j{er ftnb bie üblichen Seftimmungen
binfichtlich beS öffentlichen SerfeljrS unb htnfichüid)
funbheit aufgefteüt. ffiir bie feuerpolizeilichen SorfdirifM
wirb auf bie fantonalen feuerpolizeilichen ©efe^e
wtefen. ©twaS eingehenber finb in Art. 14 — 18 bte

Sorbauten behanbelt. Die ©renz» unb ©ebaube»

abftänbe finb in feften SRafjen angegeben. An ben

©trafjen ridhtet ftch bte ©ebäubehöhe nadh bem Saulinien»

410 A»«Uî. VmttW.-jjeMl«« („Mstflervlarr-j Sk. Lj

gegen Verletzung der Bauvorschriften, die von einem
Nachbarn oder Beteiligten erhoben werden können, gehen
nicht mehr als privatrechlliche Sache durch das Bezirks-
amt, sondern sind an die Baupolizeibebörde zu richlen,
weil diese als Hüterin des öffentlichen Rechtes über die

Bestimmungen von Baureglement und llberbauungsplan
zu wachen hat.

Baureglement und llberbauungsplan sind von den
privatrechtlichen Bestimmungen des Zivilgesetzbuches und
Einfüdrungsgesetzes durchaus unabhängig; sie sind ohne
Rücksicht auf die privatrechtlichen Regeln dieser Gesetze

auszulegen.
Wenn Baureglemenie und Überbauungspläne den be-

sondern Privatrechlen nicht nachteilig sein dürfen, so hat
das nicht den Sinn, daß Dienstbarkeiten gegenüber den
öffentlichen Baubestimmungen den Vorrang haben. Bei-
spielsweise können zwei Nachbarn unter sich kleinere oder
größere Gebäudeabstände vereinbart haben, als wie sie

im Baureglement vorgeschrieben sind. Diese Erlaubnis,
näher an die Grenze bauen zu können, enthebt den Bau-
enden nicht von der Einhaltung des vorgeschriebenen
Gebäudeabstandes. "Anderseits bleibt aber der Nachbar
an den privatrechtlich vereinbarten größeren Abstand ge-
bunden, auch wenn das Baureglement kleinere Abstände
zuläßt. Baureglement und llberbauungsplan geben dem-

gemäß dem Baulustigen nicht etwa das Recht, sich über
Dienstbarkeiten hinwegzusetzen. Besteht beispielsweise auf
einer Liegenschaft die Unüberbaubarkeit als Dienstbarkeit,
so bleibt diese auch dann weiter bestehen, wenn auf der
Liegenschaft Baulinien gezogen werden und nach dem

llberbauungsplan eine llverbauung möglich wäre. Wer
bauen will, hat also sowohl das Baureglement
und llberbauungsplan als auch nichtabgelöste
Dienstbarkeiten zu beachten.

III. Entwurf für ein Baureglement.
Der Entwurf enthält acht Abschnitte mit folgenden

Überschriften: llberbauungspläne, Anlage und Ausführung
der Bauten, Änderung und Unterhalt der Bauten, Bau-
gesuchverfahren, Bauaussicht, Sämtzmaßregeln bei der

Bauausführung. Verantwortlichkeit- und Slrafbestim-
mungen, Vollzugs- und llberbauungsbestimmungen,

1. llberbauungspläne.
In Art. 1 wird bestimmt, daß für unüberbaute Ge-

biete vom Gemeinderat llberbauungspläne auszustellen
sind, entweder von sich aus oder auf das Begehren Be-
teiligter.

Art. 2 legt dar, was durch die llberbauungspläne ge-

regelt werden kann: Anlage neuer und Korrektion be-

stehender Slraßen, Wege und Plätze; innere und äußere
Baulinien; Höhenverhältnisse und die Bauweise.

Überaus wichtig ist der letzte Satz: „Darüber hinaus
kann der llberbauungsplan das Baureglement
überhaupt abändern oder ergänzen."

s /c Damit ist unzweideutig gesagt, daß der Überbauungs-
plan dazu berufen ist, eine Art Quariierbaureglement zu
schaffen. Für große Baugebiete ist es fast ausgeschlossen,
ein Reglement aufzustellen, das auf alle bei der Über-

bauung in Betracht fallenden Verhältnisse jedes einzelnen
Grundstückes Rücksicht nimmt. Durch Auflage eines Über-

bauungsplanes, nötigenfalls in Verbindung mit einzelnen
Angaben über Abweichungen vom gewöhnlichen Bau-
règlement, kann den Wünschen derjenigen, die ganze Orts-
teile einheitlich und mit einer „persönlichen Note" aus-
gestalten wollen, in einfacher Weise entsprochen werden.
Dieser neuen, überaus wichtigen Wirksamkeit des Über-

5 bauungsplanes wird man sich also vornehmlich in größern
Gemeinden bedienen und dort namentlich für größere
Wohnquartiere.

Der Regierungsrat stellt sich die Ausarbeitung der
llberbauungspläne wie folgt vor:

„Da der llberbauungsplan in erster Linie die über-
bauung regelt, wird er zweckmäßigerweise von Architekten
ausgearbeitet; rationell freilich ist auch der Beizug eines

Ingenieurs oder Tiefbautechnikers, damit die Straßen
richtig geführt werden. Als nicht zweckmäßig müssen
wir das vielerorts geübte Verfahren bezeichnen, nach
welchem die llberbauungspläne eigentlich nur die Straßen
festlegen, ohne Rücksicht auf die Gestaltung der überbau-
baren Flächen."

Art. 3 handelt von der Bausperre:
„Der Gemeinderat kann über Gebiete, für welche er

die Aufstellung oder Abänderung eines llberbauungsplanes
beschlossen hat, die Bausperre verhängen, mit der Wirkung,
daß eine Bauerlaubnis nur erteilt wird, falls die pro-
jektierte Baute nicht geneigt ist, die Durchführung des

llberbauungsplanes zu erschweren.
„Die Verhängung der Bausperre ist öffentlich bekannt

zu machen und außerdem den von ihr betroffenen Lie-

genschaftseigentümern und Bauberechtigten (Z.G.B. Art.
675, 779) schriftlich mitzuteilen.

„Wenn die Auflegung des llberbauungsplanentwurfes
nicht innerhalb eines Jahres, von der Verhängung der

Bausperre an gerechnet, erfolgt, so tritt diese außer Kraft.
Andernfalls bleibt sie bis zur Genehmigung des über-

bauungsplanes durch den Regierungsrat bestehen."

In Art. 4—7 ist die Auflage und das Einsprache-
verfahren geregelt:

Art. 4. Der vom Gemeinderat aufgestellte Entwurf
des llberbauungsplanes ist während 14 Tagen öffentlich
aufzulegen.

Zeit und Ort der Auflegung sind öffentlich bekannt

zu geben. Überdies sind die Eigentümer derjenigen Lie-

genschaften, welche an die Straßen, Wege und Plätze an-

grenzen, welche von den Baulinien geschnitten oder be-

rührt, deren Höhenverhältnisse geordnet werden, für welche

die Bauweise oder eine Abänderung oder eine Ergänzung
des Baureglementes festgestellt wird, von der Auflegung
schriftlich in Kenntnis zu setzen, ebenso die an solchen

Liegenschaften Bauberechtiaten (Z. G. B. 675, 779).
Art. 5. Innert der Auflagefrist können beim Gemeinde-

rat schriftliche Einsprachen gegen den llberbauungsplan-
entwurf eingereicht werden.

Der Gemeinderat erledigt die Einsprachen.
Weist er eine Einsprache ab. so eröffnet er dem Ein-

sprecher eine 14-tägige Frist zum Rekurse an den Re-

gierungsrat.
Hält er eine Einsprache für begründet und ändert

den llberbauungsplanentwurf ab, so unterstellt er die

Abänderung dem Auflageoerfahren.
Art. 6. Nach der vollständigen Durchführung des

Auflageverfahrens unterbreitet der Gemeinderat den Über-

bauungsplan dem Regierungsrat zur Genehmigung.
Mit dieser Genehmigung beginnen die Rechtswirkungen

des llberbauungsplanes.
Art. 7. Die vom Regierungsrate genehmigten Über-

bauungsplätte können nur in demselben Verfahren ergänzt

oder abgeändert werden, welches für die erstmalige Aus-

stellung vorgeschrieben ist.

2. Anlage und Ausführung der Bauten.
Art. 8 — 42. Hier sind die üblichen Bestimmungen

hinsichtlich des öffentlichen Verkehrs und hinsichtlich Ee-

sundheit aufgestellt. Für die feuerpolizeilichen Vorschriften

wird auf die kantonalen feuerpolizeilichen Gesetze oer-

wiesen. Etwas eingehender sind in Art. 14 — 18 die

Vorbauten behandelt. Die Grenz- und Gebäude-

abstände sind in festen Maßen angegeben. An den

Straßen richtet sich die Gebäudehöhe nach dem Baulinien-
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abfianb; im übrigen muß fie fid) grunbfäßlicl) nadh bem
©ebäubeabfianb rieten. Bon einer rceitgehenben Be=

gelmtg tourbe Umgang genommen, meil Borfcßriften für
bie Beftimmung ber ©ebäubehöfje außerobentlicl) fcßrolerig
aufjufteHen finb.

Beacßtengroert ifi Slrt. 24:
„lud) in ©ebieten offener Bauroetfe bürfen Käufer

ju ©ruppen unb Beihen aneinanbergebaut roerben, faH§
ben Slnforberungen ber ©efunbheité» unb geuerpolizet
©enüge geleifiet unb baê ©anje arcßiteftomfcf) gefällig
auSgebilbet roirb. @ruppen= unb ffteihenljäufer ftnb ftetë
alê ©nbeit gïeic£)jeitig ju bauen."

3. Slbänberung unb Unterhalt ber bauten.
9ïrt. 43. Sßte 3SorfdE)riften be§ jroeiten Slbfdjmttes

finben auch auf befiefjenbe Bauten Slnroenbung, menn
biefe ober einzelne ihrer Steile einer eingreifenben Ber*
änbeiung unterliegen ober ju einem roefentlid) anbetn
ßroecfe beftimmt werben, mit ber Sinfctjräntung jebod),
baß Umbauten, bie ben Umfang eine§ ©ebäubeg meßt
oergrößern unb entmeber für fid) bem Baureglement ent*
fpred)en, ober bod^ etne bebeutenbe Berbefferung oon
Sflißftänben inbepg auf Sicherheit unb ©efunbljeit er*
jtelen, geftattet ftnb, audj menn ba§ umjubauenbe ©ebäube
in anbern Beziehungen bem Baureglement nicf)t in allen
Seilen entfpricßt.

SRit Bezug auf ©ebäube, bie über bie Baulinie oor*
treten, bleibt ber folgenbe Sirtitel oorbehalten.

Slrt. 44. Sin ©ebäuben ober ©ebäubeteilen, meldje
über bie Baulinie ^erauêragen, bürfen ohne Bewilligung
be§ ©emeinberatei feinerlei Beränberungen oorgenommen
roerben, all folclje, bie jum Unterhalt notroenbig finb.

SBeitergebenbe Beränberungen, roie Umbauten ober
Slufbauten, roerben nur ausnat)mêroeife beroiliigt. ®er
burcb eine foldje Beränberung entfiehenbe 9Jlet)rroert muf
bei einer fpätern ©rroerbung für öffentliche 3meete außer
93eredt)nung fallen.

— fütier feßeint uns namentlich Slrt. 44 febr roidjtig.
benn auf biefem ©ebiet beftet)t beute oielerortg noch große
Untlarbeit.

4. Baugefudjoerfahren.
Slrt. 45—52. ®a bie Baureglemente, alfo auch bie

lit biefen enthaltenen Beftimmungen, über ©renj unb
©ebäubeabftänbe, ©ebäubeböben unb bergt öffentliche^
Siecht bebeuten, finben roir in biefem Slbfcßnitt einige
Steuerungen, bie oom bisherigen Berfahren abroeichen.

SBie früher, finb SSifiere aufzuteilen, gleichzeitig mit
ber ©inrei^ung be§ Baugefucf)e§. ©rgibt fidj bie Uro
juläßigfeit ber Baute ohne weiteres, fo erläßt ber ©e=
tneinberat ohne ©inleitung be§ Berfaljreng bas Bauoerbot.

9lnbetnfatl§ gibt er ben Slnfiößern oom Bauoorbaben
Kenntnis unb eröffnet ihnen eine ©infprachefrift oon 14
Sogen, innert ber fie — roegen Berleßung baupolizeilicher
Sotfcßriften — Slbroeifung be§ Baugejudjes: beantragen
tönnen. Slußetbem gibt ber ©emetnberat bag Bauoor*
haben öffentlich befannt unter Slnfeßung einer 14=tägigen
®tnfpradf)efrift. ©rft nad) Slblauf biefer f^rift prüft ber
^emetnberat bie ßuläßiofeit ber beabfichtigten Baute an
Öanb ber öffentlichrechtlichen Bauoorfcßriften unb erteilt
ben Baubefcßetb, entroeber bebtngungsloê ober unter Be=
btngung, ober fpricht ein Bauoerbot au§. @r erlebigt
auch bie oon britter (Seite eingegangenen Slnträge auf
^broeifung beg Baugefucßeg.

©egen ben Baubefdheib îann innert 14 Sagen ber
£«ur§ an ben fRegterunggrat ergriffen roerben. Bor
f aß beS Baubefcßeibeg barf mit ben Bauarbeiten nicht
begonnen roerben.

®cift ber Baubefcheib einen Slntrag auf Slbroeifung
* Baugefudheâ ab, fo barf mit ben Bauarbeiten erft

nach Umfluß ber fRefurgfrifi, besro. nach ©rlebigung be8
iRefurgoerfaßreng, begonnen roerben.

Sieben biefem öffen lidjrechtlicßen Berfahren befiehl
auch hte prioatrechl liehe ©infpraeße, auf ©runb oon $)ienft»
barfeiten. gn biefem gaüe entfeßeibet aber nicht ©emeinbe»
rat unb fRegierungSrat, fonbetn Bezirfgammann unb bie
richterliche Beßörbe.

®a§ oben angeführte Berfahren für bie öffentlich»
rechtlichen Beftimmungen feßetnt bem Bauenben rooßt
etroa§ umftänblich- @§ ift aber, roiH man mit bem big»

herigen tlngeroiffen unb Unbeftimmten einmal grûnblicfj
aufräumen, nicht Z" umgehen. Slngenehm fällt bie Klar*
heit auf, bie im Wortlaut niebergelegt ift; fie roirb noch
unterfiüßt unb oeroollftänbigt burch einheitliche gormulare
für Bauanzeige, SJlitteilung eine§ Baugefuchei unb öffent»
liehe Befanntgabe be§ BaugefudjeS. ffür bie Bebörben
bringt biefe§ neue Berfahren bie Slnnehmlid)feit, baß bie

griffen abgeroartet roerben müffen; für ben Bauenben
bie Beruhigung, baff nadh unbmfit)tem Umflufj ber griffen
irgenbroeldhe ©infprachen nicht mehr geltenb gemacht
roerben fönnen.

5. Bauauffidht.
Siefer Slbfdhnitt enthält feine Beftimmungen, auf bie

befonberer f)inroeiâ gerechtfertigt ift.
6. ©dhuh"ta|regeln bei ber Bauausführung.
Sieben ben üblichen Borfdjriften über Sicherung unb

Slufrechterhaltung beS öffentlichen Berfehrê, über ©chuh»
maßregeln für bie Slrbeiter unb unb über ©erüfte finb
beadhtenëroert:

SBirb roäbrenb ber falten gahre§zeit im gnnern eines
noch unooHenbeten SieubaueS gearbeitet, fo ift tn geeig»

neter SBeife bafür zu forgen, baß bie bort befcßäftigten
Berfotien bei ihrer Slrbeit oor ben ©inflüffen ber SBit»

terung nach SHöglicßfeit geftchert finb.
®er Slufenthalt in gefcßloffenen fRäumen, in roelchen

offene Äof§= unb Kohlenfeuer brennen, ift nicht geftattet.
gerner finb oon ©eite ber Bauleitung biejenigen ©in»

ridjtungen zu treffen unb zu unterhalten unb biejenigen
Borfcßriften über ba§ Berhalten ber Slrbeiter beim Bau
Zu erlaffen, roelcße erforbetlicß finb, um bie Slufrecßt»

ethaliung ber guten (Sitten unb be§ SlnftanbeS zu fi^ern.
^nsbefonbere ift für austeießenbe Slborte z« forgen, bie

nötigenfalls anzulegen unb fo einzurichten finb, baß eine

Berunreinigung be§ Baugrunbftücfe§ unb namentlich be§

®ebäube§ felbft oerhütei roirb unb Beläftigungen ber
Slacßbarfchaft tunlicßft oermieben roerben.

gür bie auf bem Bau befcßäftigten Slrbeiter ftnb,
foroeit erforbetlicß unb möglich, angemeffene, gegen bie

©inflüffe ber SBitteruna gefeßühte Ùnterfunftêrâume zu
befeßaffen, in benen bie Slrbeiter fich roährenb ber fßaufen
aufhalten unb ihre SRahlzeiten einnehmen fönnen.

la Camprimierte & abgedrehte, blanke

Moitudo* 4 Cit. Biel
Blank and präteia gazogene

Jeder Art in Eisen n. Stahl "
IillftwslzU Cisfü- BBd 5taUblsdcr bis 218 « Breit*.

m. 2S G««»».».-Set«»» (»«etftirvla«»)

abstand; im übrigen muß sie sich grundsätzlich nach dem
Gebäudeabstand richten. Von einer weitgehenden Re-
gelung wurde Umgang genommen, weil Vorschriften für
die Bestimmung der Gebäudehöhe außerodentlich schwierig
aufzustellen sind.

Beachtenswert ist Art. 24'.
- „Auch in Gebieten offener Bauweise dürfen Häuser
zu Gruppen und Reihen aneinandergebaut werden, falls
den Anforderungen der Gesundheits- und Feuerpolizei
Genüge geleistet und das Ganze architektonisch gefällig
ausgebildet wird. Gruppen- und Reihenhäuser sind stets
als Einheit gleichzeitig zu bauen."

3. Abänderung und Unterhalt der Bauten.
Art. 43. Die Vorschriften des zweiten Abschnittes

finden auch auf bestehende Bauten Anwendung, wenn
diese oder einzelne ihrer Teile einer eingreifenden Ver-
änderung unterliegen oder zu einem wesentlich andern
Zwecke bestimmt werden, mit der Einschränkung jedoch,
daß Umbauten, die den Umfang eines Gebäudes nicht
vergrößern und entweder für sich dem Baureglement ent-
sprechen, oder doch eine bedeutende Verbesserung von
Mißständen inbezug auf Sicherheit und Gesundheit er-
zielen, gestattet sind, auch wenn das umzubauende Gebäude
in andern Beziehungen dem Baureglement nicht in allen
Teilen entspricht.

Mit Bezug auf Gebäude, die über die Baulinie vor-
treten, bleibt der folgende Artikel vorbehalten.

Art. 44. An Gebäuden oder Gebäudeteilen, welche
über die Baulinie herausragen, dürfen ohne Bewilligung
des Gemeinderates keinerlei Veränderungen vorgenommen
werden, als solche, die zum Unterhalt notwendig sind.

Weitergehende Veränderungen, wie Umbauten oder
Aufbauten, werden nur ausnahmsweise bewilligt. Der
durch eine solche Veränderung entstehende Mehrwert muß
bei einer spätern Erwerbung für öffentliche Zwecke außer
Berechnung fallen.

— Hier scheint uns namentlich Art. 44 sehr wichtig,
denn auf diesem Gebiet besteht heute vielerorts noch große
Unklarheit.

4. Baugesuchverfahren.
Art. 45—52. Da die Baureglemente, also auch die

in diesen enthaltenen Bestimmungen, über Grenz und
Gebäudeabstände, Gebäudehöhen und dergl. öffentliches
Recht bedeuten, finden wir in diesem Abschnitt einige
Neuerungen, die vom bisherigen Verfahren abweichen.

Wie früher, find Visiere aufzustellen, gleichzeitig mit
der Einreichung des Baugesuches. Ergibt sich die Un-
Mäßigkeit der Baute ohne weiteres, so erläßt der Ge-
meinderat ohne Einleitung des Verfahrens das Bauverbot.

Andernfalls gibt er den Anstößern vom Bauvorhaben
Kenntnis und eröffnet ihnen eine Einsprachefrist von 14
Tagen, innert der sie — wegen Verletzung baupolizeilicher
Vorschriften — Abweisung des Baugesuches beantragen
können. Außerdem gibt der Gemeinderat das Bauvor-
haben öffentlich bekannt unter Ansehung einer 14-tägigen
Elnsprachefrift. Erst nach Ablauf dieser Frist prüft der
Gemeinderat die Zuläßiokeit der beabsichtigten Baute an
Hand der öffentlichrechtlichen Bauvorschriften und erteilt
den Baubescheid, entweder bedingungslos oder unter Be-
dtngung, oder spricht ein Bauverbot aus. Er erledigt
auch die von dritter Seite eingegangenen Anträge auf
Abweisung des Baugesuches.

Gegen den Baubescheid kann innert 14 Tagen der
Rekurs an den Regterungsrat ergriffen werden. Vor
«rtaß des Baubescheides darf mit den Bauarbeiten nicht
begonnen werden.
.Weist der Baubescheid einen Antrag auf Abweisung
des Baugesuches ab, so darf mit den Bauarbeiten erst

nach Umfluß der Rekursfrist, berw. nach Erledigung des
Rekursverfahrens, begonnen werden.

Neben diesem öffen lichrechtlichen Verfahren besteht
auch die privatrechtliche Einsprache, auf Grund von Dienst-
barkeiten. In diesem Falle entscheidet aber nicht Gemeinde-
rat und Regierungsrat, sondern Bezirksammann und die
richterliche Behörde.

Das oben angeführte Verfahren für die öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen scheint dem Bauenden wohl
etwas umständlich. Es ist aber, will man mit dem bis-
herigen Ungewissen und Unbestimmten einmal gründlich
aufräumen, nicht zu umgehen. Angenehm fällt die Klar-
heit auf, die im Wortlaut niedergelegt ist; sie wird noch
unterstützt und vervollständigt durch einheitliche Formulare
für Bauanzeige, Mitteilung eines Baugesuches und öffent-
liche Bekanntgabe des Baugesuches. Für die Behörden
bringt dieses neue Verfahren die Annehmlichkeit, daß die

Fristen abgewartet werden müssen; für den Bauenden
die Beruhigung, daß nach unbenütztem Umfluß der Fristen
irgendwelche Einsprachen nicht mehr geltend gemacht
werden können.

5. Bauaufsicht.
Dieser Abschnitt enthält keine Bestimmungen, auf die

besonderer Hinweis gerechtfertigt ist.
6. Schutzmaßregeln bei der Bauausführung.
Neben den üblichen Vorschriften über Sicherung und

Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs, über Schutz-
maßregeln für die Arbeiter und und über Gerüste find
beachtenswert:

Wird während der kalten Jahreszeit im Innern eines
noch unvollendeten Neubaues gearbeitet, so ist in geeig-
neter Weise dafür zu sorgen, daß die dort beschäftigten
Personen bei ihrer Arbeit vor den Einflüssen der Wit-
terung nach Möglichkeit gesichert sind.

Der Aufenthalt in geschlossenen Räumen, in welchen
offene Koks- und Kohlenfeuer brennen, ist nicht gestattet.

Ferner sind von Seite der Bauleitung diejenigen Ein-
richtungen zu treffen und zu unterhalten und diejenigen
Vorschriften über das Verhalten der Arbeiter beim Bau
zu erlassen, welche erforderlich sind, um die Aufrecht-
erhaltung der guten Sitten und des Anstandes zu sichern.
Insbesondere ist für ausreichende Aborte zu sorgen, die

nötigenfalls anzulegen und so einzurichten sind, daß eine

Verunreinigung des Baugrundstückes und namentlich des
Gebäudes selbst verhütet wird und Belästigungen der
Nachbarschaft tunlichst vermieden werden.

Für die auf dem Bau beschäftigten Arbeiter sind,
soweit erforderlich und möglich, angemessene, gegen die

Einflüsse der Witterung geschützte Ünterkunftsräume zu
beschaffen, in denen die Arbeiter sich während der Pausen
aufhalten und ihre Mahlzeiten einnehmen können.

Is Lompnimisi'ts â sSgeoreMs. VIsnKs

Dsisà j (ie. K.-K.. Ziel

In Mit»«» >». "
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7. SerantroortlicgfeitS» unb ©trafbefiimmungen.
Serantroort lieg finb Saubert, Sauleiter unb Unter»

negmer, pfammen ober einzeln. hieben ben ©trafen unb
Sugen ïann ber Sauberr oeranlagt roerben, Sauten, bie
erricgtet roorben finb, abpänbern ober p befeitigen; im
fernem fann er oerbalten roerben, ©ognungen, roelcge
bepgen rourben, beoor fte genügenb ausgetrodnet finb
(2lrt. 35), leer p fMen.

Seiftet er ben Slnorbnmtgen innerhalb ber ibm ge»

festen grift nidEjt golge. fo iann ber ©emeinberat baS

©rforbet liege im ©refutionsroege auf Soften beS Sauberrn
oornegmen.

8. SolljugS» unb ÜbergangSbeftimmungen.
Äeine befonberen Semerlungen.

©enn aucb nitf)t feber, ber mit Saureglementen p
tun bat» ben ©ntrourf oon Slnfang bis ©nbe gutgeigt,
fo roirb er bocb bei näherer fßrüfung pgeben mäffen,
bag bie ©runbqebanfen burcgauS gut unb cor allem tlar
gefagt ftnb. Sie einzelnen ©emetnben roerben mancherlei
nach igten Sebürfniffen unb Sergältniffen richten, ©ooiel
ift ficher: Sei Sluffteüung ober Slbänberung oon Sau-
reglementen leiftet bas SfreiSfcgreiben mit bem ©ntrourf
für ein Saureglement treffliche Sienfte unb ber ffanton
©t. ©allen roirb butcb bieten ©rlag Drbnitng bringen in
bie oielen unb oielerlei Sauoorfchriften, bie nicht allein
oielfach ben beutigen Slnforberungen niegt megr entfprecgen,
fonbern bte häufig Sorfcgriften entgalten, bie burcgauS
ungefeglicg finb.

Hllgemeiiies Bauwesen.
Smcg bte ©rroeiterung Der Sabanfialt Im Dber»

waffetïonal tn gürieg fob nun ben Sebürfniffen ber
Seoölferung ber Ä'reife III unb IV naeg oerm grter Sabe»

gelegengeit ©enüge geteiftet roerben. ©ine ©rroeiterung
foH fanalaufroärtS etfolqen unb nicht etroa quer pr glug»
ridgtung, roaS mit Stüdficgt auf bie IHeingeit beS ©affetS
tn ben SoffinS par roünfcgenSroert geroefen roäte, aber

für bie glugfcgiffagrt SRacgteile gebraut hätte.
SaS ©iroeiterungSproieft fiegt pei neue SaffinS oon

gleicher ©röge rote bie beftegenben oor, oon benen eines
ber grauen» unb baS anbere ber SJiännerabteilung p»
fommt. gür baS grauenbob ergeben fieg 28 neue gellen
für göchftenS brei fßerfonen; augeibem fob noig ©ig»
unb Slblegegelegengeit für 22 fßerfonen gefegaffen roerben.

gm SRännerbab ift roieberum auf ben ©inbau oon 3eßen
oerjicgtet; eS finb jegn Sucgten mit inSgefamt 185 ©ig»
plägen angenommen. Ser neue Seil entfpriegt in $on=

ftruftion unb ©lieberunq gan$ ber beftebenben Slnlaqe.
Site Soften finb auf 61,000 gr. oeranfcglagt, für bie ber
©tabtrat beim ©rogen ©tabtrat bie ©enegmigung naeg»

fuegt.

SaultcgeS aus Dhermtntcrtgur. Sie feit einigen
gagren erroaegte Sautätigfeit hält immer nocg unoer»
änbert an unb par niegt nur im freien ©elänbe, aueg
im gnnern ift bureb ba unb bort entftanbene Um» unb
Neubauten baS Sorfbilb in oorteilgafter ©eife oeränbert
foorben. SemerfenSroert finb pei im Sau begriffene
Steflamegäufer ber ©ternitroerïe Sîieberurneit am alten
©tabtrain. gn fRieqelroerf erftellt, mit ©ternitpgeln
eingebest unb mit ebenfolcgen platten äugen unb innen
oertleibet, foUen bie ©cftellunqSfoften oergältnismägig
billig p flehen fommen unb bobet bie ©ognungen in
bpgiemfcger fiinfiegt bocg allen Slnforberungen entfpreegen.
Unter ber girma gSIer & ©inbler gat fieg aueg ein
neues £eu-©jportgefcgäft gebilbet, baS mit ©eleifean»
fdglug an bie Sögtalbagn obergalb ber ©tation ©rüje

groge Sagerräume erftellt gat, unb oon ber Saugenoffeti»
fegaft grieogeim tn ©intertgur finb im Saladerquartier
pei ©ogngäufer mit jirfa 24 ©ognungen projeziert.
Ser Neubau ber Ëleinfinberfcgule, in roelcgem pqleicg
auch bie Slägfdgule untergebracht roerben fob, gegt feiner
Sollenbung entgegen unb maegt oon feinem erhöhten
©tanborte au§ etnen reegt freunblicgen ©inbrud. SJlan

gofft ben Sau auf Sleujagr feiner 3t»edbeftimmung über»

geben p fönnen.

Saumefcn tu fiuttrotl. (Äorr.) SaS freunblicge
unteremmentalifcge ©täbtegen ^mttrotl maegt fieg immer
megr. 2luf einem furjen gerienbefuege überrofegte mieg

neuerbinpS bie immer nocg angaltenbe rege Sautätigfeit.
Sin ber Sagngofftrage ift nun ber ehemalige „Saben»

plag" oollftänbig überbaut; eine präcgtiqe ^äuferfront
berügrt gier ben Sefucger überaus angenegm, naegbem

nun audg bie beiben Steubauten ber Herren ©oiffeur
SRinber unb ©pengier Surfgarb, bie fieg an bie beiben

Äonfumgebäube anfcglvgen, igrer Sollenbung entgegen»
rüden. Sog bie ©rftetlung ber qp o f matt il rage ein

auteS ©agniS roar, piat ,ficg gleichfalls immer megr.
Sieben bem neuen ftaitlicgen ©prigmgauS ftegen bort

nun enblicg bie fßroftle für baS neue ©efunbavfcgulgauS
unb bereits ift biefer Sage aud) mit ben ©rabarbeiten
für bie ganbamente biefes ©ebäubeS begonnen roorben.

gn unmittelbarer Stäge, ebenfalls an ber Çofmattftrage,
finb brei roeitere gübfege Neubauten im ©ntftegen begriffen:
Siejenigen ber Herren Sucgbinoer gilbert ßeqi, Sucg»

binber ®. 3uftein unb Sierarjt Sr. Sracgfel. ©eitere
Sauten roerben fid) biefen in furjer 3eit anfcgliegen,
roobei befonberS erfreulieg ift, bag ein fjauptaugenmerf
auf offene Sauroeife gerietet roirb, fobag bie einzelnen

Käufer niegt nur Siegt unb Suft, fonbern aueg jebeS fein

©ärtegen ergalten rotrb.
SaS nämlicge 'ißringip roirb an ber neuen ©onnetf»

ftrage, am ©übgang beS ÇuttroilbergeS oerfolgt. 3"
ben IcgteS gagr bort erftanöenen fecgS fegmuden ©in»

unb 3'feifamüiengciufern fommt nun nocg ein roeitereS

beS fpetrn Segrer Stubnlf ©cgär.
3ln ber ©riSroilftrage, roo neben anbern in ben

legten Rubren erftanbenen Neubauten namentlich baS

biefeS grübjagr fertiggeroorbene perlicge Sijou beS $rn.
©efunbarlegrer ^ofmann baS 3luge erfreut, baut fug

gegenroärtig aueg £>err ©ränidjer, ber bie ©irtfegaft }um

„Sögli" aufgeben unb blog notg feinem fReifenbenberufe
leben roiO, ein gübfcg:S ^>eim.

Unb ginter beni fßrimarfcgulgaufe roirb bemnädgft

mit bem Sau beS befcgloffenen neuen fßfarrgaufeS
begonnen roerben.

2lucg auf bem Sanbe regt fieg bie Sauluft, ©ar man»

cgeS alte SauerngauS roirft fieg mit |)itfe ber 3^"'
leute unb ber 3Jîaurer in ein neues ©eroanb; fo

gat audg ber roadere Sanbroirt grig ©ütgri^ in ïf^âppd
bagier fein egrroürbigeS oäterlicgeS ^)auS, baS nom 3^g"
ber 3^it gart mitgenommen roar, grögtenteilS nieberge»

riffen unb neu aufbauen laffen. Sie „^auSräucgi" foil

nocg bitfen £>erbft ftattgnben.
SR an fiegt, bie Sauganbroetfer gaben gier nocg einen

golbenen Soben. Strenge älrbeit par, aber aueg reicjl'

lidge unb banfbare Slrbeit. Unb babei roäcgft unb ge»

beigt baS gübfdge ©täbtegen langfam, aber fiiger jut
©tabt geran.

Sttftätfateur «nb ©roffift«
(Stngefanbt.)

@S finb periobifdge ©rfegeinungen, roelcge in ben

einzelnen ©ebteten ber Sollsroirtfcgaft auftreten, bie j«

M»««. M»«»». s.M«tn«vlarl»> M. S6

7. Verantwortlichkeits- und Strafbestimmungen.
Verantwortlich sind Bauherr, Bauleiter und Unter-

nehmer, zusammen oder einzeln. Neben den Strafen und
Bußen kann der Bauherr veranlaßt werden. Bauten, die
errichtet worden sind, abzuändern oder zu beseitigen; im
fernern kann er verhalten werden, Wohnungen, welche
bezogen wurden, bevor sie genügend ausgetrocknet sind
(Art. 35). leer zu stellen.

Leistet er den Anordnungen innerhalb der ihm ge-
setzten Frist nicht Folge, so kann der Gemeinderat das
Erforderliche im Exekutionswege auf Kosten des Bauherrn
vornehmen.

8. Vollzugs- und Übergangsbestimmungen.
Keine besonderen Bemerkungen.

Wenn auch nicht jeder, der mit Baureglementen zu
tun hat, den Entwurf von Anfang bis Ende gutheißt,
so wird er doch bei näherer Prüfung zugeben müssen,
daß die Grundgedanken durchaus gut und vor allem klar
gefaßt sind. Die einzelnen Gemeinden werden mancherlei
nach ihren Bedürfnissen und Verhältnissen richten. Soviel
ist sicher: Bei Ausstellung oder Abänderung von Bau-
reglementen leistet das Kreisschreiben mit dem Entwurf
für ein Baureglement treffliche Dienste und der Kanton
St. Gallen wird durch dielen Erlaß Ordnung bringen in
die vielen und vielerlei Bauvorschriften, die nicht allein
vielfach den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen,
sondern die häufig Vorschriften enthalten, die durchaus
ungesetzlich sind.

Mgemelilèî k-mmzen.
Durch die Erweiterung der Badanstalt im Ober-

wasserkanal in Zürich soll nun den Bedürfnissen der
Bevölkerung der Kreise lll und IV nach verm hrter Bade-
gelegenheit Genüge geleistet werden. Eine Erweiterung
soll kanalaufwärts erfolgen und nicht etwa quer zur Fluß-
richtung, was mit Rücksicht auf die Reinheil des Wassers
in den Bassins zwar wünschenswert gewesen wäre, aber

für die Flußschiffahrt Nachteile gebracht hätte.
Das Erweiterungsprojekt sieht zwei neue Bassins von

gleicher Größe wie die bestehenden vor. von denen eines
der Frauen- und das andere der Männerabteilung zu-
kommt. Für das Frauenbad ergeben sich 28 neue Zellen
für höchstens drei Personen; außerdem soll noch S>tz-
und Ablegegelegenheit für 22 Personen geschaffen werden.

Im Männerbad ist wiederum auf den Einbau von Zellen
verzichtet; es sind zehn Buchten mit insgesamt t85 Sitz-
Plätzen angenommen. Der neue Teil enlspricht in Kon-
struktion und Gliederung ganz der bestehenden Anlage.
Die Kosten sind auf 6lMV Fr. veranschlagt, für die der
Stadtrat beim Großen Stadtrat die Genehmigung nach-
sucht.

Bauliches aus Oberwintcrthur. Die seit einigen
Jahren erwachte Bautätigkeit hält immer noch unver-
ändert an und zwar nicht nur im freien Gelände, auch
im Innern ist durch da und dort enlstandene Um- und
Neubauten das Dorfbild in vorteilhafter Weise verändert
svorden. Bemerkenswert sind zwei im Bau begriffene
Reklamehäuser der Eternitwerke Niederurnen am alten
Stadtrain. In Riegelwerk erstellt, mit Eternttziegeln
eingedeckt und mit ebensolchen Platten außen und innen
verkleidet, sollen die Erstellungskosten verhältnismäßig
billig zu stehen kommen und dabei die Wohnungen in
hygienischer Hinsicht doch allen Anforderungen entsprechen.
Unter der Firma Jsler à Windler hat sich auch ein
neues Heu Exportgeschäft gebildet, das mit Geleisean-
schluß an die Tößtalbahn oberhalb der Station Grüze

große Lagerräume erstellt hat. und von der Baugenossen-
schaff Friedheim in Winterthur sind im Talackerqucmier
zwei Wohnhäuser mit zirka 24 Wohnungen projektiert.
Der Neubau der Kleinkinderschule, in welchem zugleich
auch die Nähschule untergebracht werden soll, geht seiner

Vollendung entgegen und macht von seinem erhöhten
Standorte aus einen recht freundlichen Eindruck. Man
hoffe den Bau auf Neujahr seiner Zweckbestimmung über-

geben zu können.

Bauwesen in Huttwil. (Korr.) Das freundliche
unteremwentalische Städtchen Huttwil macht sich immer
mehr. Auf einem kurzen Ferienbesuche überraschte mich

neuerdings die immer noch anhaltende rege Bautätigkeit.
An der Bahnhofstraße ist nun der ehemalige „Laden-
platz" vollständig überbaut; eine prächtige Häuserfront
berührt hier den Besucher überaus angenehm, nachdem

nun auch die beiden Neubauten der Herren Coiffeur
Minder und Spengler Burkhard, die sich an die beiden

Konsumgebäude anschlichen, ihrer Vollendung entgegen-
rücken. Daß die Erstellung der Hofmattstraße ein

autes Wagnis war, zeitt .sich gleichfalls immer mehr.
Neben dem neuen stattlichen Spritz-nhaus stehen dort

nun endlich die Profile für das neue Sekundarschulhaus
und bereiis ist dieser Tage auch mit den Grabarbeiten
für die Fandamente dieses Gebäudes begonnen worden.

In unmittelbarer Nähe, ebenfalls an der Hofmatistraße,
sind drei weitere hübsche Neubauten im Entstehen begriffen;
Diejenigen der Herren Bachbinder Albert Hegi, Buch-
binder G. Zumstein und Tierarzt Dr. Trachsel. Weitere
Bauten werden sich diesen in kurzer Zeit anschließen,
wobei besonders erfreulich ist. daß ein Hauptaugenmerk
auf offene Bauweise gerichtet wird, sodaß die einzelnen

Häuser nicht nur Licht und Luft, sondern auch jedes sein

Gärtchen erhalten wird.
Das nämliche Prinzip wird an der neuen Sonneck-

straße, am Südhang des Hattwilberges verfolgt. Zu
den letztes Jahr dort erstandenen sechs schmucken Ein-
und Zweifamilienhäusern kommt nun noch ein weiteres

des Herrn Lehrer Rudolf Schär.
An der Eriswilstraße, wo neben andern in den

letzten Jahren erstandenen Neubauten namentlich das

dieses Frühjahr sertiggewordene zierliche Bijou des Hrn.
Sekundarlehrer Hofmann das Auge erfreut, baut sich

gegenwärlig auch Herr Gränicher, der die Wirtschaft zum

„Rößli" ausgeben und bloß noch seinem Reisendenberufe
leben will, ein hübsches Heim.

Und hinter den, Primarschulhause wird demnächst

mit dem Bau des beschlossenen neuen Pfarrhauses
begonnen werden.

Auch auf dem Lande regt sich die Baulust. Gar man-

ches alte Bauernhaus wirft sich mit Hilfe der Zimmer-
leute und der Maurer in ein neues Gewand; so z. B.

hat auch der wackere Landwirt Fritz Wüthrich in Tschäppel

dahier sein ehrwürdiges väterliches Haus, das vom Zahn

der Zeit hart mitgenommen war, größtenteils niederge-

rissen und neu ausbauen lassen. Die „Hausräuchi" soll

noch ditsen Herbst stattfinden.
Man sieht, die Bauhandwerker haben hier noch einen

goldenen Boden. Strenge Arbeit zwar, aber auch reich-

liche und dankbare Arbeit. Und dabei wächst und ge-

deiht das hübsche Städtchen langsam, aber sicher M
Stadt heran.

Installateur und Grossist.
(Eingesandt.)

Es sind periodische Erscheinungen, welche in den

einzelnen Gebieten der Volkswirtschaft auftreten, die zu
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